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Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau  

Amtliche Veröffentlichungen – Elektronische Ausgabe 
 
Lfd. Nr. 01/2025 vom 02.09.2025 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 
1. Öffentliche Bekanntmachungen 
- Beschlüsse aus der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lichtenau vom 

Montag, dem 01.09.2025 

_______________________________________________________________________ 

Beschlüsse aus der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lichtenau vom 

Montag, dem 01.09.2025 

 

Öffentlicher Teil 

 

B 2025 - 39 

Der Gemeinderat Lichtenau stellt fest, dass im Rahmen der Trägerbeteiligung öffentlicher 

Belange gemäß §36 BauGB, das Vorhaben Umbau der S 200 in Oberlichtenau im Bereich der 

BAB A4, Anschlussstelle Chemnitz-Ost mit Stand 25.07.2025 (Vorentwurf), die Belange der 

Gemeinde Lichtenau nicht berührt. 

Einstimmig beschlossen (15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmen-Enthaltungen) 

 

B 2025 - 40 

Der Gemeinderat beschließt, die überplanmäßigen Auszahlungen für die Maßnahme 

"Parkplatzbau Am Bahnhof in Ottendorf", (MNR. 320) im Produktsachkonto 546001.096204 in 

Höhe von 52.000,00 EUR, aus dem Zuweisungsbetrag gemäß § 22a Satz 1 Nummer 9 

SächsFAG (Bedarfszuweisung für Investitionen und Instandsetzungen 2025) zu decken. 

Mehrheitlich beschlossen (14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen 0 Stimmen-Enthaltungen) 

 

B 2025 - 41 

Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spenden anzunehmen. 

Einstimmig beschlossen (14 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmen-Enthaltungen) 

 

Nach § 40 Abs. 2 SächsGemO können die Beschlüsse und die zugehörigen Anlagen in ihrem 

vollen Wortlaut in der Gemeindeverwaltung zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

Andreas Graf, Bürgermeister 


